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Abkürzungen 

BV = Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

DBG = Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer 

dBSt = direkte Bundessteuer 

ESTV = Eidgenössische Steuerverwaltung 

 

 

 

Kantone 

Die kantonalen Abkürzungen, welche mit Hyperlinks verknüpft sind, führen auf die zugehörigen Kan-

tonsblätter. Enthält das Kantonsblatt keine Informationen zu einem bestimmten Thema, ist die jewei-

lige Abkürzung nicht verlinkt. 

 

AG = Aargau  NW = Nidwalden 

AI = Appenzell Innerrhoden  OW = Obwalden 

AR = Appenzell Ausserrhoden  SG = St. Gallen 

BE = Bern  SH = Schaffhausen 

BL = Basel-Landschaft  SO = Solothurn 

BS = Basel-Stadt  SZ = Schwyz 

FR = Freiburg  TG = Thurgau 

GE = Genf  TI = Tessin 

GL = Glarus  UR = Uri 

GR = Graubünden  VD = Waadt 

JU = Jura  VS = Wallis 

LU = Luzern  ZG = Zug 

NE = Neuenburg  ZH = Zürich 

 

https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/AG_de.pdf.download.pdf/AG_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/NW_de.pdf.download.pdf/NW_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/AI_de.pdf.download.pdf/AI_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/OW_de.pdf.download.pdf/OW_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/AR_de.pdf.download.pdf/AR_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/SG_de.pdf.download.pdf/SG_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/BE_de.pdf.download.pdf/BE_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/SH_de.pdf.download.pdf/SH_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/BL_de.pdf.download.pdf/BL_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/SO_de.pdf.download.pdf/SO_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/BS_de.pdf.download.pdf/BS_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/SZ_de.pdf.download.pdf/SZ_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/FR_fr.pdf.download.pdf/FR_fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/TG_de.pdf.download.pdf/TG_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/GE_fr.pdf.download.pdf/GE_fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/TI_it.pdf.download.pdf/TI_it.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/GL_de.pdf.download.pdf/GL_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/UR_de.pdf.download.pdf/UR_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/GR_de.pdf.download.pdf/GR_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/steuermaeppchen/VD_fr.pdf.download.pdf/VD_fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/JU_fr.pdf.download.pdf/JU_fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/VS_fr.pdf.download.pdf/VS_fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/LU_de.pdf.download.pdf/LU_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/steuermaeppchen/ZG_de.pdf.download.pdf/ZG_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/VS_fr.pdf.download.pdf/VS_fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/ZH_de.pdf.download.pdf/ZH_de.pdf
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1 EINLEITUNG 

Steuern werden dem Staat in Form von Geldleistungen entrichtet. Das Entstehen einer Steuerschuld 

ist dabei im Wesentlichen an das Vorhandensein von Steuersubjekt und Steuerobjekt gebunden. Der 

Geldbetrag, den das Steuersubjekt (Schuldner der Steuer) dem Staat schuldet, bezieht sich immer 

auf ein bestimmtes Steuerobjekt (Gegenstand der Steuer). 

 

Die Höhe dieses Geldbetrages kann unterschiedlich festgelegt werden. Für bestimmte Steuern ist die 

geschuldete Steuer ein fixer Geldbetrag (feste Steuer). Diese Form der Steuerberechnung wird in der 

Regel nur auf diejenigen wenigen Steuerarten angewandt, deren Steuerobjekt keine Bewertung erfor-

dert. Beispiele solcher festen Steuern sind etwa die Personal- oder Haushaltsteuer, die Hundesteuer 

oder die Beherbergungsabgaben. 

Die grosse Mehrheit der Steuern bezieht sich aber auf Steuerobjekte, die als Veranlagungssteuer 

zur Steuerberechnung bewertet werden müssen. Das Steuerobjekt – beispielsweise Einkommen und 

Vermögen oder Liegenschaften – wird nach bestimmten Kriterien, die von Fall zu Fall verschieden 

sein können, bewertet. Der so ermittelte Wert dient als materielle Basis zur Berechnung der Steuer 

(Steuerberechnungsgrundlage). 

Je höher die Berechnungsgrundlage bei dieser Kategorie von Steuern, desto höher fällt auch die ge-

schuldete Steuer aus (Progressivität). Das Verhältnis zwischen Berechnungsgrundlage und Steuer-

betrag wird durch das Steuermass (Steuersatz und Steuerfuss) festgelegt. 

 

Das Steuermass der wertabhängigen Steuern besteht für bestimmte Steuern aus einem einzigen Teil: 

dem Steuersatz. 

Für andere Steuern besteht es in den meisten Fällen dagegen aus zwei Teilen, dem Steuersatz und 

dem Steuerfuss (auch jährliches Vielfaches oder Steueranlage genannt). 
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2 STEUERSATZ UND STEUERTARIF 

2.1 Steuersatz 

Der Steuersatz ist der Massstab für die Berechnung der Steuer. Er wird in der Regel in Prozent oder 

Promille der Berechnungsgrundlage festgesetzt. In gewissen seltenen Fällen kann er auch als be-

stimmter Geldbetrag pro Werteinheit des Steuerobjektes angegeben werden.  

Bei einem Steuersatz von beispielsweise 14 % ergibt sich damit für eine Berechnungsgrundlage von 

CHF 10'000 eine Steuer von CHF 1'400. 

 

Der Steuersatz kann fest sein oder mit der Höhe der Berechnungsgrundlage variieren. Die Form des 

Steuersatzes bestimmt damit auch die Ausgestaltung der Steuer. Diese kann proportional oder pro-

gressiv sein. 

Bei den proportionalen Steuern liegt ein festes prozentuales Verhältnis zwischen Steuerforderung 

und Berechnungsgrundlage vor. Der Steuersatz bleibt unverändert gleich hoch. Steuern mit proporti-

onalen Steuersätzen sind beispielsweise die direkte Bundessteuer (dBSt) auf dem Gewinn juristischer 

Personen, die Mehrwertsteuer, die eidgenössische Verrechnungssteuer oder die Liegenschafts-

steuer. 

Bei den progressiven Steuern liegt ein veränderliches prozentuales Verhältnis zwischen Steuerfor-

derung und Berechnungsgrundlage vor. Der Steuersatz steigt mit zunehmender Höhe der Berech-

nungsgrundlage. Damit steigt die geschuldete Steuer überproportional zum Anstieg der Berechnungs-

grundlage. Progressive Steuersätze kommen bei den meisten Steuern vor, die einen direkten Bezug 

zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen haben, wie beispielsweise die Einkom-

mens- und Vermögenssteuern. 

 

Die Steuersätze sind immer im betreffenden Steuergesetz festgelegt. Ihre Veränderung etwa zur An-

passung an den Finanzbedarf eines Gemeinwesens bedarf daher regelmässig einer Gesetzesrevi-

sion. Eine solche findet immer auf demokratischem Weg statt: Antrag der Exekutive (Regierung oder 

Mitglied derselben), Beratungen und Entscheid der Legislative (Parlament) und schliesslich gegebe-

nenfalls Zustimmung des Volkes (Volksabstimmung). In den Kantonen unterliegen Gesetzesänderun-

gen einem fakultativen oder – seltener – einem obligatorischen Referendum, beim Bund einem fakul-

tativen Referendum. 

2.2 Steuertarif 

Für Steuern, deren Steuersatz sich mit der Höhe der Berechnungsgrundlage verändert, sind die ver-

schiedenen Steuersätze in einem Steuertarif festgehalten. Gleichzeitig enthält der Tarif in der Regel 

auch die effektiv geschuldete oder aber die sogenannte einfache Steuer (vgl. Ziffer 3) für die nach 

Stufen eingeteilte Berechnungsgrundlage. 

 

Für viele einmalige wie auch für einige periodische Steuern ist der Steuertarif direkt massgebend zur 

Bestimmung der Höhe der Steuerforderung. Ihm kann also die für einen bestimmten Steuerfaktor ge-

schuldete Steuer unmittelbar entnommen werden (vgl. z.B. den nachfolgend wiedergegebenen Tarif 

betreffend die dBSt natürlicher Personen). 

 

Solche Steuern, deren Tarife direkt den geschuldeten Steuerbetrag enthalten, sind sämtliche vom 

Bund erhobenen Steuern sowie die meisten kantonalen Steuern des Kantons VS. 

https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/VS_fr.pdf.download.pdf/VS_fr.pdf
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Tabelle für die Berechnung der dBSt der natürlichen Personen 
(Art. 36 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer [DBG]; Tarife 20121) 

 

Quelle: Internetseite der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV); «Form. 58c – 2012/Post» 

                                                   
1 Die Tarife (und Abzüge) werden vom Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) jährlich an den Lan-

desindex der Konsumentenpreise angepasst. Bei negativem Teuerungsverlauf ist eine Anpassung 
ausgeschlossen. Dies hat zur Folge, dass der letzte Ausgleich der kalten Progression für das Steuer-
jahr 2012 erfolgte und der Tarif 2012 auch für das Steuerjahr 2020 anwendbar ist. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/de#art_36
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/de
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/fachinformationen/tarife.html
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Beispiel: 

Für ein steuerbares Einkommen von CHF 60‘000 ergibt sich für eine alleinstehende Person eine ge-

schuldete Steuer von CHF 724.76, was einem Steuersatz von 1,208 % entspricht. 

 

Kapitalgesellschaften und Genossenschaften entrichten eine Gewinnsteuer und – nur in den Kan-

tonen – eine Steuer auf dem Kapital. Das DBG sieht für die Gewinnsteuer einen proportionalen 

Steuersatz von 8,5 % vor (Art. 68 DBG). 

Für die Vereine, Stiftungen und übrigen juristischen Personen gilt ein niedrigerer proportionaler 

Steuersatz von 4,25 % und eine Freigrenze von CHF 5‘000 (Art. 71 DBG).2 

 

Bei den meisten Kantons- und Gemeindesteuern ist der Steuertarif demgegenüber nicht direkt an-

wendbar. Die geschuldete Steuer ergibt sich erst durch die Multiplikation des durch den Steuertarif 

bestimmten Steuerbetrags (einfache Steuer) mit einem jährlichen Vielfachen, dem Steuerfuss. 

  

                                                   
2 Für Einzelheiten, siehe den Artikel «Besteuerung der juristischen Personen» im Dossier Steuerinfor-

mationen, Register D. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/de#art_68
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/de#art_71
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/allgemein/steuerinformationen/fachinformationen/schweizerisches-steuersystem/dossier-steuerinformationen.html#1738176763
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/allgemein/steuerinformationen/fachinformationen/schweizerisches-steuersystem/dossier-steuerinformationen.html#1738176763
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3 STEUERFUSS 

Wie bereits gesehen, gilt ein direkt anwendbarer Steuersatz nur für die vom Bund erhobenen Steuern 

(z.B. dBSt) sowie für einige Steuern des Kantons VS. Für die übrigen Steuern besteht das Steuermass 

aus dem gesetzlich festgelegten Steuersatz und dem periodisch festzusetzenden Steuerfuss. 

 

Für diese Steuern enthalten die Steuergesetze der Kantone meistens nur den sogenannten Grundtarif 

der Steuer, d.h. die einfachen Ansätze. Die sich aus dem Grundtarif ergebende Steuer heisst «einfa-

che Steuer». 

Die effektiv geschuldeten Kantons- und Gemeindesteuern ergeben sich erst durch die Multiplikation 

dieses Satzes oder dieser einfachen Steuer mit dem Steuerfuss. Er ist damit eine Verhältniszahl – in 

Prozent oder in Einheiten –, welche angibt, um welches Vielfache oder um welchen Bruchteil die ein-

fache Steuer erhöht oder herabgesetzt werden muss, um die geschuldete Steuer zu berechnen. 

 

Der Steuerfuss, der periodisch – in der Regel jährlich durch die Legislative (Kantons- oder Gemein-

deparlament, Gemeindeversammlung usw.) – neu festgelegt wird, hat verschiedene Entstehungs-

gründe. 

 

Als kurzfristig veränderliches Element ist der Steuerfuss geeignet, innerhalb bestimmter Grenzen eine 

periodische Anpassung der Fiskaleinnahmen an die finanziellen Bedürfnisse der Gemeinwesen (Kan-

ton, Gemeinde, Kirchgemeinde) zu gewährleisten, indem der Steuerfuss – ohne Gesetzesänderung 

– erhöht oder gesenkt wird. Genügen dem Staat die Einnahmen aus der einfachen Steuer gemäss 

festgelegtem Tarif zur Deckung seiner Ausgaben, so beträgt der Steuerfuss 100 %. Ist der Staat auf 

Mehreinnahmen angewiesen, wird er den Steuerfuss erhöhen (z.B. auf 110 %, was zusätzlichen Steu-

ereinnahmen von 10 % entspricht). Entsprechend kann der Steuerfuss bei sinkenden finanziellen Be-

dürfnissen herabgesetzt werden (z.B. auf 95 %). 

 

Ein wesentliches – demokratisches – Element des Steuerfusses ist auch, dass der Entscheid über 

dessen Höhe in den meisten Kantonen und Gemeinden grundsätzlich oder ab einer bestimmten im 

Gesetz festgelegten Höhe dem fakultativen oder obligatorischen Referendum unterliegt (siehe Ziffer 

3.2). Die Bürger können also über die eigene Steuerbelastung abstimmen. 

 

Diese Steuerfüsse werden in den meisten Kantonen und Gemeinden zur Berechnung der Einkom-

mens- und Vermögenssteuern und der Quellensteuer natürlicher Personen sowie der Gewinn- und 

Kapitalsteuern juristischer Personen angewandt. 

 

Die Ausnahme von dieser Regel bildet, wie erwähnt, der Kanton VS. Sein Steuergesetz sieht keine 

Steuerfüsse vor, sondern enthält direkt anwendbare Tarife wie die dBSt. Damit ist jedoch nicht aus-

geschlossen, dass dieser Kanton für Gemeindesteuern jährliche Vielfache vorsieht. 

3.1 Form der Steuerfüsse (Steueranlagen) 

Die konkrete Ausgestaltung des jährlichen Vielfachen ist je nach Steuerart und Steuerhoheit unter-

schiedlich. In der Mehrzahl der Kantone, die ihre Steuern nach diesem System erheben, werden die 

Steuerfüsse in Prozent (z.B. 115 %) der einfachen Steuer oder des Grundtarifs festgesetzt. In den 

anderen Kantonen wird das jährliche Vielfache in absoluten Ziffern ausgedrückt (z.B. 2,14), mit denen 

die einfache Steuer multipliziert wird. 

https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/VS_fr.pdf.download.pdf/VS_fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/VS_fr.pdf.download.pdf/VS_fr.pdf
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Die gleiche Regelung gilt meistens auch für die Gemeinden. In den Gemeinden einiger Kantone wird 

der Steuerfuss allerdings nicht als Vielfaches des Grundtarifs (der einfachen Steuer), sondern der 

effektiv geschuldeten Kantonssteuer festgesetzt (in den Westschweizer Kantonen «centimes additi-

onnels» genannt). 

In den Kantonen UR, BL (nur für juristische Personen bis Ende 2022) und VS können die Gemeinden 

zudem eigene Steuertarife haben. 

 

Auch die Kirchensteuer wird, soweit erhoben, meistens als Vielfaches festgesetzt. Dieses wird je nach 

Kanton entweder durch religiöse Instanzen (in der Regel durch die Kirchgemeindeversammlung oder 

den Kirchgemeinderat) oder durch politische Instanzen bestimmt. Das Vielfache bezieht sich dabei 

meistens auf den kantonalen Grundtarif, in einigen Fällen auch auf die geschuldeten Kantons- oder 

Gemeindesteuern (in der Form von centimes additionnels). Einige Kirchgemeinden haben eigene Ta-

rife. 

 

Die Steuerfüsse der Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher Personen sind grundsätzlich 

nicht identisch mit denjenigen der Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen. Unterschiede 

bestehen sowohl von Kanton zu Kanton als auch von Gemeinde zu Gemeinde. 

3.1.1 Steuerfuss als Prozentwert der einfachen Steuer 

In der Mehrheit der Kantone muss zur Berechnung der geschuldeten Einkommenssteuer (ohne dBSt) 

die einfache Steuer mit den in Prozent festgelegten Steuerfüssen der Kantons-, Gemeinde- und Kir-

chensteuern multipliziert und diese Beträge addiert werden. 

 

Beispiel (Einkommenssteuer im Kanton X, Wohnsitzgemeinde Y): 

 Das steuerbare Einkommen beträgt CHF 50'000, der im Steuertarif festgehaltene zugehörige 

Steuersatz 3,322 %, was einer einfachen Steuer von CHF 1'661 entspricht. 

 Der Steuerfuss des Kantons beträgt 100 %, derjenige der Wohnsitzgemeinde 122 %. 

 Die Kirchensteuer beläuft sich auf 11 % der einfachen Steuer. 

 

Damit berechnet sich die geschuldete Steuer folgendermassen: 

Kantonssteuer (100 % der einfachen Steuer) CHF 1'661.00 

Gemeindesteuer (122 % der einfachen Steuer) CHF 2'026.40 

Kirchensteuer (11 % der einfachen Steuer) CHF 182.70 

Total geschuldete Einkommenssteuer CHF 3'870.10 

3.1.2 Steuerfuss in Einheiten der einfachen Steuer 

In einigen Kantonen muss zur Berechnung der geschuldeten Einkommenssteuer (ohne dBSt) die ein-

fache Steuer mit den in Einheiten festgelegten Steuerfüssen der Kantons-, Gemeinde- und Kirchen-

steuern multipliziert und diese Beträge addiert werden. 

 

Beispiel (Einkommenssteuer im Kanton A, Wohnsitzgemeinde B): 

 Das steuerbare Einkommen beträgt CHF 50'000, der im Steuertarif festgehaltene zugehörige 

Steuersatz 1,3285 %, was einer einfachen Steuer von CHF 664.25 entspricht. 

https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/UR_de.pdf.download.pdf/UR_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/BL_de.pdf.download.pdf/BL_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/VS_fr.pdf.download.pdf/VS_fr.pdf
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 Der Steuerfuss des Kantons beträgt 2,40, derjenige der Wohnsitzgemeinde 2,58.

 Das Vielfache der Kirchensteuer beläuft sich auf 0,28.

Damit berechnet sich die geschuldete Steuer folgendermassen: 

Kantonssteuer (2,40-fache einfache Steuer) CHF 1'594.20 

Gemeindesteuer (2,58-fache einfache Steuer) CHF 1'713.75 

Kirchensteuer (0,28-fache einfache Steuer) CHF 186.00 

Total geschuldete Einkommenssteuer CHF 3'493.95 

Die konkrete Ausgestaltung der Steuerfüsse für die einzelnen Kantone und Gemeinden ist in den 

folgenden Tabellen dargestellt. Die Steuerfüsse 2021 der Kantonshauptorte sind in Ziffer 3.4 aufge-

führt. 

3.1.3 Steuerfüsse der Einkommens- und Vermögenssteuern natür-
licher Personen 

Kanton 

Kantonssteuer Gemeindesteuer 

Tarif ohne 
jährliches 

Vielfa-
ches 

jährliches Vielfaches jährliches Vielfaches 

Spezialfälle 
in Einhei-

ten der 
einfachen 

Steuer 

als Pro-
zentwert 
der einfa-

chen 
Steuer 

in Einhei-
ten der 

einfachen 
Steuer 

als Prozentwert der 

einfachen 
Steuer 

kantona-
len Steuer 

ZH X X 

BE X X 

LU X X 

UR X X 

SZ X X 

OW X X 

NW X X 

GL X X 

ZG X X 

FR X X 

SO X X 

BS X X1 

BL X X 

SH X X 

AR X X 

AI X X 

SG X X 

GR X X2 

AG X X 

TG X X 

TI X X 

VD X X 

VS X X3 

NE X X 

https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/ZH_de.pdf.download.pdf/ZH_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/BE_de.pdf.download.pdf/BE_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/LU_de.pdf.download.pdf/LU_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/UR_de.pdf.download.pdf/UR_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/SZ_de.pdf.download.pdf/SZ_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/OW_de.pdf.download.pdf/OW_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/NW_de.pdf.download.pdf/NW_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/GL_de.pdf.download.pdf/GL_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/ZG_de.pdf.download.pdf/ZG_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/FR_fr.pdf.download.pdf/FR_fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/SO_de.pdf.download.pdf/SO_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/BS_de.pdf.download.pdf/BS_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/BL_de.pdf.download.pdf/BL_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/SH_de.pdf.download.pdf/SH_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/AR_de.pdf.download.pdf/AR_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/AI_de.pdf.download.pdf/AI_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/SG_de.pdf.download.pdf/SG_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/GR_de.pdf.download.pdf/GR_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/AG_de.pdf.download.pdf/AG_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/TG_de.pdf.download.pdf/TG_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/TI_it.pdf.download.pdf/TI_it.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/VD_fr.pdf.download.pdf/VD_fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/VS_fr.pdf.download.pdf/VS_fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/NE_fr.pdf.download.pdf/NE_fr.pdf
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Kanton 

Kantonssteuer Gemeindesteuer 

Tarif ohne 
jährliches 

Vielfa-
ches 

jährliches Vielfaches jährliches Vielfaches 

Spezialfälle 
in Einhei-

ten der 
einfachen 

Steuer 

als Pro-
zentwert 
der einfa-

chen 
Steuer 

in Einhei-
ten der 

einfachen 
Steuer 

als Prozentwert der 

einfachen 
Steuer 

kantona-
len Steuer 

GE   X  X   

JU  X  X    

Anmerkungen: 

1 Die Gemeinde Basel-Stadt erhebt keine Gemeindesteuer, da diese bereits in der Kantonssteuer 

enthalten ist. Nur die Gemeinden Riehen und Bettingen erheben eine Gemeindesteuer, die in Pro-

zent der gesetzlichen Einkommens- und Vermögenssteuern ausgedrückt wird («centimes additi-

onnels»). 
2 Die Gemeinde erhebt eine Einkommens- und Vermögenssteuer in Prozent der einfachen Kantons-

steuer und legt den Steuerfuss jährlich fest. 
3 Das Steuergesetz sieht einen eigenen progressiven Grundtarif für die Gemeinden vor, auf welchen 

die Gemeinden einen Steuerfuss in Einheiten anwenden. 

3.1.4 Steuerfüsse der Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Per-
sonen 

Kanton 

Kantonssteuer Gemeindesteuer 

Tarif ohne 
jährliches 

Vielfa-
ches 

jährliches Vielfaches jährliches Vielfaches 

Spezialfälle 
in Einhei-

ten der 
einfachen 

Steuer 

als Pro-
zentwert 
der einfa-

chen 
Steuer 

in Einhei-
ten der 

einfachen 
Steuer 

als Prozentwert der 

einfachen 
Steuer 

kantona-
len Steuer 

ZH   X  X   

BE  X  X    

LU  X  X   X 1 

UR   X 2  X 2  X 3 

SZ   X  X   

OW X      X 4 

NW X      X 4 

GL   X  X   

ZG   X  X   

FR   X   X  

SO   X  X   

BS X      X 5 

BL X 6      X 6 

SH   X  X   

AR X 7 X 7  X 7    

AI X 8      X 9 

SG   X    X 10 

https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/GE_fr.pdf.download.pdf/GE_fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/JU_fr.pdf.download.pdf/JU_fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/ZH_de.pdf.download.pdf/ZH_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/BE_de.pdf.download.pdf/BE_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/LU_de.pdf.download.pdf/LU_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/UR_de.pdf.download.pdf/UR_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/SZ_de.pdf.download.pdf/SZ_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/OW_de.pdf.download.pdf/OW_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/NW_de.pdf.download.pdf/NW_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/GL_de.pdf.download.pdf/GL_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/ZG_de.pdf.download.pdf/ZG_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/FR_fr.pdf.download.pdf/FR_fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/SO_de.pdf.download.pdf/SO_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/BS_de.pdf.download.pdf/BS_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/BL_de.pdf.download.pdf/BL_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/SH_de.pdf.download.pdf/SH_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/AR_de.pdf.download.pdf/AR_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/AI_de.pdf.download.pdf/AI_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/SG_de.pdf.download.pdf/SG_de.pdf
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Kanton 

Kantonssteuer Gemeindesteuer 

Tarif ohne 
jährliches 

Vielfa-
ches 

jährliches Vielfaches jährliches Vielfaches 

Spezialfälle 
in Einhei-

ten der 
einfachen 

Steuer 

als Pro-
zentwert 
der einfa-

chen 
Steuer 

in Einhei-
ten der 

einfachen 
Steuer 

als Prozentwert der 

einfachen 
Steuer 

kantona-
len Steuer 

GR   X  X 11   

AG   X    X 10 

TG   X  X   

TI   X   X  

VD   X  X   

VS X      X 12 

NE   X  X 13  X 

GE   X  X   

JU  X  X    

Anmerkungen: 

1 Feste Kapitalsteuer von 0,01 ‰ auf dem Anteil des steuerbaren Eigenkapitals, der auf (massge-

bende) Beteiligungen von Beteiligungsgesellschaften, Patente und vergleichbare Rechte sowie Kon-

zernforderungen entfällt. 
2 Gilt nur für Gewinnsteuer (keine Kapitalsteuer beim Kanton). 
3 Proportionale Sätze zwischen 0,01 ‰ und 4,0 ‰. 
4 Fixer Prozentsatz, welcher sowohl Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuer beinhaltet. 
5 Keine Gemeindesteuer auf dem Gewinn und dem Kapital juristischer Personen. 
6 Für Kapitalgesellschaften, Genossenschaften, Vereine und Stiftungen wendet jede Gemeinde bis 

Ende 2022 einen eigenen proportionalen Steuersatz an. 
7 Proportionale Gewinnsteuer für Kapitalgesellschaften, Genossenschaften und übrige juristische Per-

sonen. Die Gewinnsteuer berechnet sich ohne jährliches Vielfaches. Auf dem Kapitalsteuersatz je-

doch ist ein Vielfaches zu rechnen. 
8 Steuersatz wird jährlich durch den Grossen Rat festgesetzt. 
9 Gemeindeanteile am Steuerertrag (in Prozent). 
10 Anstelle der Gemeindesteuer erhebt der Kanton für Rechnung der Gemeinden einen in Prozent der 

einfachen Kantonssteuer ausgedrückten Zuschlag für alle juristischen Personen: SG (130 %) und 

AG (53 %). 
11 Einheitlicher Steuerfuss für alle Gemeinden, welcher vom Grossen Rat festgesetzt wird. 
12 Nur für Vereine, Stiftungen und übrige juristische Personen. 
13 Einheitlicher Steuerfuss für alle Gemeinden, welcher vom Grossen Rat festgesetzt wird. 

3.2 Zuständigkeiten zur Bestimmung des Steuerfusses 

Die Zuständigkeiten zur Bestimmung des jährlichen Vielfachen sind in den Kantonen und Gemeinden 

unterschiedlich geregelt. Es ist jedoch regelmässig die gleiche Instanz3, welche die Steuerfüsse für 

alle Steuerarten festlegt. 

                                                   
3 Kanton SO: Sowohl der Kanton als auch die Gemeinden können für natürliche und juristische Perso-

nen unterschiedliche Steuerfüsse festlegen. Die Differenz darf aber höchstens 30 Prozentpunkte be-
tragen. 

https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/GR_de.pdf.download.pdf/GR_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/AG_de.pdf.download.pdf/AG_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/TG_de.pdf.download.pdf/TG_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/TI_it.pdf.download.pdf/TI_it.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/VD_fr.pdf.download.pdf/VD_fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/VS_fr.pdf.download.pdf/VS_fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/NE_fr.pdf.download.pdf/NE_fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/GE_fr.pdf.download.pdf/GE_fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/JU_fr.pdf.download.pdf/JU_fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/SO_de.pdf.download.pdf/SO_de.pdf
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3.2.1 Kantonssteuern 

In der Mehrheit der Kantone werden die jährlichen Vielfachen, unter Vorbehalt eines fakultativen Re-

ferendums, vom kantonalen Parlament (Grosser Rat) beschlossen. Es gibt jedoch viele Ausnahmen: 

 das Referendum ist in jedem Fall obligatorisch (Landsgemeinde): GL; 

 die Entscheide des Parlaments betreffend jährliche Vielfache können Gegenstand eines fakulta-

tiven Referendums sein: OW, ZG, BS und BL betreffend Einkommens- und Vermögenssteuern, 

SH, VD und NE; im Weiteren NW, wobei der kantonale Steuerfuss nur alle drei Jahre festge-

setzt wird; 

 die Erhöhung des jährlichen Vielfachen muss nur der Volksabstimmung unterstellt werden, wenn 

sie ein bestimmtes Mass oder eine gesetzlich festgelegte Grenze überschreitet: 

 obligatorisches Referendum: UR, SO und AG; 

 fakultatives Referendum: BE, LU und FR; 

 die jedes Jahr vom Grossen Rat festgesetzten jährlichen Vielfachen unterliegen dem fakultativen 

Referendum, wenn sie von denjenigen des Vorjahres abweichen: TI und GE; 

 der Kantonsrat entscheidet endgültig (kein Referendum): ZH, SZ, AR, AI, SG, GR, TG und JU. 

Bemerkung: 

Der Kanton VS kennt bei der kantonalen Einkommens- und Vermögenssteuer natürlicher Personen 

keine jährlichen Vielfachen. Dasselbe gilt für den Kanton BS für die Vermögenssteuer natürlicher Per-

sonen sowie für die Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen. 

3.2.2 Gemeindesteuern 

Die Festsetzung des jährlichen Vielfachen erfolgt entweder durch die kommunale Legislative (Ge-

meindeparlament) oder durch die Gemeindeversammlung4 und unterliegt in der Regel dem fakultati-

ven Referendum. In einzelnen Kantonen ist der Gemeindesteuerfuss jährlich mit dem Voranschlag 

dem Volk zur Abstimmung zu unterbreiten (obligatorisches Referendum). 

3.3 Belastungsobergrenze 

Der Höchstsatz der dBSt für das Einkommen natürlicher Personen beträgt 11,5 % und für die Gewinne 

juristischer Personen 8,5 %. Diese Belastungsobergrenzen sind in Art. 128 Abs. 1 Bst. a und b der 

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV) verankert. 

 

Die Mehrheit der Kantone sieht hingegen bei den Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher 

Personen sowie bei den Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen keine steuerliche Belas-

tungsobergrenze vor. 

Einige Kantone besitzen aber Vorschriften, die eine Grenze für die maximale Steuerbelastung vorse-

hen. 

                                                   
4 Kanton SZ: Durch die Gemeindeversammlung (Gemeindesteuer) und durch die Bezirksversammlung 

(Bezirkssteuer). 

 Kanton GE: Das jährliche kommunale Vielfache wird jedes Jahr vom Stadtrat festgelegt; dessen Ent-
scheid unterliegt dem fakultativen Referendum und muss vom Regierungsrat genehmigt werden. 

https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/GL_de.pdf.download.pdf/GL_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/OW_de.pdf.download.pdf/OW_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/ZG_de.pdf.download.pdf/ZG_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/BS_de.pdf.download.pdf/BS_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/BL_de.pdf.download.pdf/BL_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/SH_de.pdf.download.pdf/SH_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/VD_fr.pdf.download.pdf/VD_fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/NE_fr.pdf.download.pdf/NE_fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/NW_de.pdf.download.pdf/NW_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/UR_de.pdf.download.pdf/UR_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/SO_de.pdf.download.pdf/SO_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/AG_de.pdf.download.pdf/AG_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/BE_de.pdf.download.pdf/BE_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/LU_de.pdf.download.pdf/LU_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/FR_fr.pdf.download.pdf/FR_fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/TI_it.pdf.download.pdf/TI_it.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/GE_fr.pdf.download.pdf/GE_fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/ZH_de.pdf.download.pdf/ZH_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/SZ_de.pdf.download.pdf/SZ_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/AR_de.pdf.download.pdf/AR_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/AI_de.pdf.download.pdf/AI_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/SG_de.pdf.download.pdf/SG_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/GR_de.pdf.download.pdf/GR_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/TG_de.pdf.download.pdf/TG_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/JU_fr.pdf.download.pdf/JU_fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/VS_fr.pdf.download.pdf/VS_fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/BS_de.pdf.download.pdf/BS_de.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a128
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/SZ_de.pdf.download.pdf/SZ_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/GE_fr.pdf.download.pdf/GE_fr.pdf
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3.3.1 Natürliche Personen 

Betreffend die maximale Steuerbelastung für die natürlichen Personen kennen folgende Kantone spe-

zielle Vorschriften: 

 Für Steuerpflichtige, deren Vermögenssteuern 25 % des Vermögensertrages übersteigen, er-

mässigt sich die Vermögenssteuer auf diesen Betrag, höchstens jedoch auf 2,4 ‰ des steuerba-

ren Vermögens: BE. 

 Der Gesamtbetrag der Einkommenssteuer des Staates, der Einwohner- und der Kirchgemeinden 

darf 22,8 % (Alleinstehendentarif) bzw. 22,4 % (Verheiratetentarif) des im Kanton steuerbaren 

Einkommens nicht übersteigen. Der Gesamtbetrag der Vermögenssteuer des Staates, der Ein-

wohner- und der Kirchgemeinden darf 3,0 ‰ (in den Steuerjahren 2020-2023 3,5 ‰) des im Kan-

ton steuerbaren Vermögens nicht übersteigen: LU. 

 Steuerpflichtige, deren Steuern auf dem Vermögen und dem Vermögensertrag 50 % des Ertrages 

aus dem Vermögen übersteigen, können eine entsprechende Herabsetzung der Vermögens-

steuer auf diesen Betrag verlangen. In jedem Fall ist jedoch mindestens eine Vermögenssteuer 

von 5 ‰ des steuerbaren Vermögens zu entrichten: BS. 

 Die Einkommens- und Vermögenssteuern von Kanton, Gemeinde und Kirchgemeinde werden 

auf 70 % des Reineinkommens herabgesetzt, jedoch höchstens auf die Hälfte der geschuldeten 

Vermögenssteuern: AG. 

 Die von Kanton und Gemeinde erhobenen Einkommenssteuern dürfen gesamthaft nicht höher 

sein als 30 % des steuerbaren Einkommens und 10 ‰ des steuerbaren Vermögens. Im Weiteren 

dürfen die kantonalen und kommunalen Einkommens- und Vermögenssteuern 60 % des Netto-

einkommens nicht übersteigen. Auf jeden Fall wird ein Mindestertrag (gegenwärtig 1 %) für die 

Berechnung zum Vermögen hinzugezählt. Findet eine Reduktion statt, wird sie vom Kanton und 

der Gemeinde im Verhältnis zu ihren Ansprüchen getragen: VD. 

 Unbeschränkt steuerpflichtige Personen, deren kantonale und kommunale Vermögenssteuern 

und die Steuern auf dem Nettovermögensertrag 20 % des steuerbaren Nettoeinkommens über-

steigen, haben Anspruch auf eine Herabsetzung der Steuer. Diese entspricht der Differenz zwi-

schen der Kantons- und der Gemeindesteuer für das Vermögen und für den Nettovermögenser-

trag sowie 50 % des Nettovermögensertrags. Es gilt ein Selbstbehalt von 10‘000 Franken für den 

gesamten herabgesetzten Betrag, welcher hälftig auf die Kantonssteuer für das Vermögen und 

die Gemeindesteuer für das Vermögen aufzuteilen ist. Auf alle Fälle verbleibt eine Minimalbe-

steuerung im Umfang der Hälfte der Vermögenssteuer: VS. 

 Für die Steuerpflichtigen mit Wohnsitz in der Schweiz dürfen die Einkommens- und Vermögens-

steuern – inklusive kantonale und kommunale «centimes additionnels» – insgesamt 60 % des 

steuerbaren Nettoeinkommens nicht übersteigen. Für die Berechnung wird allerdings der Netto-

vermögensertrag auf mindestens 1 % des Nettovermögens festgesetzt. Eine allfällige Reduktion 

wird nur an die Vermögenssteuern angerechnet: GE. 

  

https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/BE_de.pdf.download.pdf/BE_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/LU_de.pdf.download.pdf/LU_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/BS_de.pdf.download.pdf/BS_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/AG_de.pdf.download.pdf/AG_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/VD_fr.pdf.download.pdf/VD_fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/VS_fr.pdf.download.pdf/VS_fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/GE_fr.pdf.download.pdf/GE_fr.pdf
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3.3.2 Juristische Personen 

Betreffend die maximale Steuerbelastung für die juristischen Personen kennen folgende Kantone spe-

zielle Vorschriften: 

 Die Gesamtbelastung der Korporationsgemeinden durch die Staats- und Gemeindesteuern 

(Reingewinn und Kapital) darf 12 % des steuerbaren Reingewinns nicht übersteigen, muss aber 

mindestens 1 ‰ des steuerbaren Eigenkapitals betragen: LU. 

 Die Gewinnsteuer beträgt 6 % bis 11,5 % vom steuerbaren Gewinn. Der Grosse Rat legt den 

Steuersatz jährlich fest: AI. 

 Bei Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Domizilgesellschaften dürfen Kantons- und Ge-

meindesteuern zusammen 30 % des steuerbaren Reingewinns (Gewinnsteuer) und 7 ‰ des 

steuerbaren Kapitals (Kapitalsteuer) nicht überschreiten. Bei Holdinggesellschaften beträgt die 

maximale Belastung (Kantons- und Gemeindesteuer) auf Grund der Steuerbefreiung des Ge-

winns nur 7 ‰ des steuerbaren Kapitals: VD. 

3.4 Im Steuerjahr 2021 anwendbare Vielfache der einfachen 
Ansätze (Steuerfuss) 

Nachstehenden Tabellen ist zu entnehmen, mit welchem Vielfachen der gesetzlichen Ansätze die 

Steuern der Kantone und der Kantonshauptorte für das Jahr 2021 erhoben werden. 

Der Steuerfuss stellt in der Regel ein Vielfaches der gesetzlich festgelegten einfachen Ansätze dar. 

Auf Ausnahmen wird in den Fussnoten hingewiesen. 

  

https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/LU_de.pdf.download.pdf/LU_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/AI_de.pdf.download.pdf/AI_de.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/kantonsblatt/VD_fr.pdf.download.pdf/VD_fr.pdf
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3.4.1 Steuerfüsse in den Kantonshauptorten 2021 (Kantons-, Ge-
meinde- und Kirchensteuern natürlicher Personen) 

Kantone Kantonshauptorte Kantonssteuer1 Gemeindesteuer1 Kirchensteuer1 

Evang. Röm.-kath. 

ZH Zürich 100 % 119 % 10 % 10 % 

BE Bern 3,025 1,54 0,184 0,207 

LU Luzern 1,70 1,75 0,25 0,25 

UR Altdorf 100 % 95 % 115 % 80 % 

SZ Schwyz 150 % 215 % 28 % 28 % 

OW Sarnen 3,35 3,76 0,54 0,54 

NW Stans 2,66 2,45 0,26 0,35 

GL Glarus 53 % 2 61 % 8 % 8,5 % 

ZG Zug 80 % 54 % 8,5 % 7 % 

FR Freiburg Einkommen 
Vermögen 

98 % 
100 % 

81,6 % 
81,6 % 

9 % 
10 % 

7 % 
20 % 

SO Solothurn 104 % 107 % 16 % 21 % 

BS Basel 100 % 3 4 4

BL Liestal Einkommen 
Vermögen 

100 %
100 % 

65 %* 
65 %* 

0,55 % 5 
0,05 % 5 

6,75 % 6 
6,75 % 6 

SH Schaffhausen 102 % 93 % 13 % 13 % 

AR Herisau 3,3 4,1 0,50 0,43 

AI Appenzell 96 % 62 %* 10 %* 10 %* 

SG St.Gallen 115 % 141 % 25 %* 26 % 

GR Chur 100 % 88 % 7 14,5 % 7 11 % 7 

AG Aarau 112 % 97 % 15 % 18 % 

TG Frauenfeld 117 % 146 % 16 % 16 % 

TI Bellinzona 97 % 93 % - - 

VD Lausanne 155 % 78,5 % - - 

VS Sitten 8 1,10 3 % 9 3 % 9 

NE Neuenburg 125 % 65 % - - 

GE Genf 48,5 % 10 45,49 % - - 

JU Delsberg 2,85 1,90 8,1 % 6,4 % 

Quelle: Dokumentation und Steuerinformation, ESTV 

* Steuerfüsse 2020

Anmerkungen: 

1 In der Regel beziehen sich die Prozentzahlen resp. die Vielfachen auf die einfache Steuer; Ausnah-

men werden in den Fussnoten vermerkt. 
2 Zur Kantonssteuer wird ein Bausteuerzuschlag von 1,2 % auf Basis der einfachen Steuer erhoben. 
3 Die Gemeindesteuer ist in der Kantonssteuer inbegriffen. 
4 Die Kirchensteuer beträgt 8 % der kantonalen Einkommenssteuer. 
5 In Prozent oder Promille des steuerbaren Einkommens oder Vermögens. 
6 In Prozent der Kantonssteuer. 
7 In Prozent der einfachen Kantonssteuer. 
8 Kein Vielfaches (Effektiver Steuersatz: Der gesetzliche Steuertarif ist direkt anwendbar). 
9 In Prozent der Gemeindesteuer. 
10 Abzug von 12 % der Kantonssteuer zu 147,5 %. 
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3.4.2 Steuerfüsse in den Kantonshauptorten 2021 (Kantons-, Ge-
meinde- und Kirchensteuern juristischer Personen) 

Kantone Kantonshauptorte Kantonssteuer1 Gemeindesteuer1 Kirchensteuer1 

ZH Zürich 100 % 119 % 10,01 % 

BE Bern 2,820 1,54 0,1919 

LU Luzern 1,60 1,85 0,25 

UR Altdorf Gewinnsteuer 
Kapitalsteuer 

100 % 
2 

95 % 
0,01 ‰ 

83,33 % 
3 

SZ Schwyz 160 % 215 % 28 % 

OW Sarnen 4 5 5 

NW Stans 4 5 5 

GL Glarus 53 % 6 61 % 8,235 % 

ZG Zug 80 % 54 % 7,349 % 

FR Freiburg 100 % 81,6 % 10 % 

SO Solothurn 110 % 7 107 % - 

BS Basel 4 5 - 

BL Liestal Gewinnsteuer 
Kapitalsteuer 

4 

4 

5,0 % 8 
2,75 ‰ 8 

5 % 
5 % 

SH Schaffhausen 102 % 93 % - 

AR Herisau Gewinnsteuer 
Kapitalsteuer 

4 

3,3 

5 

4,0 
- 
- 

AI Appenzell 4 5 5 

SG St. Gallen 115 % 9 - 

GR Chur 90 % 10 10 

AG Aarau 115 % 11 53 % 12 - 

TG Frauenfeld 117 % 146 % 16 % 

TI Bellinzona 97 % 4 93 % - 

VD Lausanne 155 % 78,5  % - 

VS Sitten 4 4 3 % 13 

NE Neuenburg 125 % 75 % 14 - 

GE Genf Gewinnsteuer 
Kapitalsteuer 

88,5 % 15 
77,5 % 15 

45,49 %16 
45,49 %16 

- 
- 

JU Delsberg 2,85 1,90 8,1 % 17 

Quelle: Dokumentation und Steuerinformation, ESTV 

Anmerkungen: 

1 In der Regel beziehen sich die Prozentzahlen resp. die Vielfachen auf die einfache Steuer. Ausnah-

men werden in den Fussnoten vermerkt. 

2 Der Kanton und die Kirchgemeinden erheben keine Kapitalsteuer. 
3 Keine Kapitalsteuer. 
4 Kein Vielfaches (effektiver Satz). 
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5 Kein Vielfaches für Gemeinde bzw. Kirchgemeinde. Die im Gesetz (AI: vom Grossen Rat) festge-

setzten Sätze stellen einen Gesamtsatz dar und die Erträge werden zwischen Kanton, Bezirk, 

Schulgemeinde und gegebenenfalls Kirchgemeinde aufgeteilt. 

6 Zur Kantonssteuer wird ein Bausteuerzuschlag von 1,2 % auf Basis der einfachen Steuer erhoben. 
7 Inklusive 10 % Finanzausgleichssteuer zu Gunsten der Kirchgemeinden. 
8 In Prozent des steuerbaren Gewinnes oder Promille des steuerbaren Kapitals (bis Ende 2022). 
9 Der Kanton erhebt einen Zuschlag von 187 % zur einfachen Steuer (insgesamt 302 %). Die Gemein-

den partizipieren mit 130 % und für den Ausgleich unter den Kirchgemeinden werden 22,5 % aufge-

wendet. 
10 Der Kanton erhebt aufgrund der einfachen Kantonssteuer für die Gemeinde eine Gewinn- und Ka-

pitalsteuer von 95 % und für die Landeskirchen eine Kultussteuer von 11,3 % (insgesamt 196,3 %). 
11 Inklusive 5 % interkommunaler Finanzausgleich. 
12 Der Kanton erhebt für die Gemeinde einen Zuschlag von 53 % (insgesamt 168 %). 
13 In Prozent der Gemeindesteuer. 
14 Vielfaches für alle Gemeinden gültig. 
15 Zudem interkommunaler Finanzausgleich von 44 % auf 20 % des Betrags der einfachen Steuer. 
16 Auf 80 % der einfachen Steuer. 
17 In Prozent der Kantonssteuer. 

* * * * *
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